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§ 40 MinStG Verbringen zu
gewerblichen Zwecken

 MinStG - Mineralölsteuergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.07.2024

1. (1)Mineralöl befindet sich im steuerrechtlich freien Verkehr, sofern für das Mineralöl weder die Steuer nach § 25

Abs. 1 ausgesetzt ist noch das Mineralöl einem Zollverfahren unterliegt, durch das es den Status einer Nicht-

Unionsware nach Art. 5 Nr. 24 des Zollkodex erhält.

2. (2)Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, erfolgen Beförderungen zu gewerblichen Zwecken

außerhalb des Steueraussetzungsverfahrens von Mineralöl, das sich im steuerrechtlich freien Verkehr eines

Mitgliedstaates befindet, in einen anderen Mitgliedstaat dadurch, dass die Beförderung zwischen einem

zertifizierten Versender und einem zertifizierten Empfänger erfolgt und mit einem vereinfachten elektronischen

Verwaltungsdokument nach Art. 36 der Systemrichtlinie, das den in den dazu ergangenen

Durchführungsrechtsakten genannten Anforderungen entspricht, durchgeführt wird. Diese Regelungen sind auch

auf Fälle anwendbar, in denen zertifizierte Empfänger ein außerhalb des Steuergebiets in Empfang genommenes

Mineralöl in das Steuergebiet verbringen oder verbringen lassen.

3. (3)Die Beförderung von Mineralöl im Verfahren außerhalb des Steueraussetzungsverfahrens beginnt, wenn das

Mineralöl den im vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokument bezeichneten Abgangsort verlässt und

endet mit der Übernahme des Mineralöles durch den zertifizierten Empfänger oder den Empfänger einer

Direktlieferung.

4. (4)Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt,

1. 1.durch Verordnung das Verfahren der Beförderung außerhalb des Steueraussetzungsverfahrens

entsprechend den Art. 33 bis 42 der Systemrichtlinie und den dazu ergangenen Verordnungen sowie das

Verfahren der Übermittlung des vereinfachten elektronischen Verwaltungsdokuments und den dazu

erforderlichen Datenaustausch zu regeln;

2. 2.durch Verordnung das Verfahren der Beförderung außerhalb des Steueraussetzungsverfahrens zur

Gewährung von Verfahrensvereinfachungen abweichend von Z 1 zu regeln;

3. 3.zur Erleichterung des Warenverkehrs oder im Interesse der heimischen Wirtschaft mit anderen

Mitgliedstaaten Vereinbarungen zu schließen, um in jenen Fällen, in denen Mineralöl häufig und regelmäßig

gewerblich außerhalb des Steueraussetzungsverfahrens zwischen zwei oder mehreren Mitgliedstaaten

befördert wird, Verfahrensvereinfachungen vorzusehen, wenn durch diese Vereinbarungen die

Gegenseitigkeit gewährleistet wird und eine Beeinträchtigung steuerlicher Interessen der Republik

Österreich nicht zu befürchten ist.
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